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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.2008

Norm

DSt 1990 §1 C4

RAO §9 Abs1

RL-BA 1977 §9b

Rechtssatz

Wenn der Rechtsanwalt als Treuhänder weiß, dass gegen die ursprüngliche Vertragspartnerin der Treugeber ein

Konkurs anhängig ist, ist er zu besonderer Sorgfalt verp<ichtet, wenn nun eine Tochter- oder Nachfolge=rma der

Gemeinschuldnerin als in den Vertrag eintretender Vertragspartner auftaucht.
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